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mehr ausüben. Er müsste sich als Angestellter in
einem anderen Unternehmen eine Stelle suchen
und könnte dadurch allenfalls ein tieferes Einkom-
men erzielen oder sogar erwerbslos werden. Sein
Notbedarf wäre dann nicht mehr gedeckt und
würde nicht ausreichen, um auch den Verpflich-
tungen seinen Gläubigern gegenüber nachzukom-
men.

Nicht alle sich in der Wohnung des Schuldners be-
findlichen Gegenstände können gepfändet werden.
Darunter fallen Gegenstände, welche sich zwar beim
Schuldner befinden, ihm aber nicht gehören, z.B. ein
geleastes Fahrzeug, eine auf Kredit gekaufte Woh-
nungseinrichtung, ein gemieteter Fernseher, ausge-
liehene Gegenstände usw. Häufig werden solche Ge-
genstände in die Pfändungsurkunde aufgenommen
und als Eigentum eines Dritten bezeichnet. Falls
Zweifel an den Eigentumsansprüchen des Dritten be-
stehen, kann der Gläubiger den Anspruch bestreiten
und allenfalls Klage erheben (auf eine detailliertere
Behandlung dieses Themas verzichten wir aus Grün-
den der Komplexität).

Liegenschaften und Grundstücke werden nur ge-
pfändet, wenn kein anderes Vermögen vorhanden ist
oder wenn der Gläubiger und der Schuldner es ge-
meinsam verlangen. 

An weitaus grösserer Bedeutung gewinnt in der
heutigen Zeit jedoch die Erwerbs-, Einkommens-
resp. Lohnpfändung. Sie ist bequemer, günstiger und
in der Regel auch erfolgreicher als die Vermögens-
pfändung. In etwa 85% der von uns im letzten Jahr
bearbeiteten Inkassofällen, wurden Lohnpfändungen,
in nur etwa 15% Vermögenspfändungen verfügt.

Auch die Einkommens- oder Lohnpfändung un-
terliegt gesetzlichen Begrenzungen sowohl in zeitli-
cher wie in «quantitativer» Hinsicht. Es darf nur jener
Teil des Lohnes gepfändet werden, der das betrei-
bungsrechtliche Existenzminimum des Schuldners
übersteigt. Beschränkt pfändbar sind ausserdem
Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie
Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder

Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsan-
spruch abgelten (z.B. Invalidenrente).

Unter Existenzminimum (auch Notbedarf ge-
nannt) versteht man den Teil des Einkommens, der
für den Schuldner und seine Familie unumgänglich
notwendig ist. Der Betreibungsbeamte hat das ge-
setzlich geschützte Existenzminimum nach seinem
Ermessen in jedem einzelnen Fall festzusetzen. Zu be-
stimmen ist dabei der tatsächliche, objektive Notbe-
darf des Schuldners und seiner Familie, nicht etwa
der standesgemässe oder gewohnte Bedarf! Seitens der
kantonalen Aufsichtsbehörden sowie der Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten in der
Schweiz bestehen Richtlinien, die bei der Bemessung
berücksichtigt werden müssen. Die Lohnpfändung ist
ausserdem zeitlich auf 12 Monate befristet. 

Über den Vollzug der Pfändung erstellt das Be-
treibungsamt die Pfändungsurkunde. Sie bezeichnet
den/die Gläubiger und den Schuldner, den Forde-
rungsbetrag, Ort und Zeit der Pfändung und na-
mentlich die einzelnen gepfändeten Vermögensge-
genstände mit ihrem Schätzungswert und die allen-
falls geltend gemachten Ansprüche Dritter. Wurde
(zusätzlich) eine Lohnpfändung verfügt, werden der
pfändbare Betrag und die Dauer der Pfändbarkeit
festgehalten. Die Pfändungsurkunde ist sozusagen
das «vollständige Abbild» aller mit der Pfändung ver-
bundenen Amtshandlungen. Sie ist aber nicht die
Pfändung selbst, sondern nur deren urkundliche Fest-
stellung.

Den Abschluss des Pfändungsverfahrens, na-
mentlich das Verwertungsverfahren und die Vertei-
lung des Verwertungserlöses an den/die Gläubiger,
werden wir in der Schweizerischen Ärztezeitung 
Nr. 24 vom 14. Juni 2000 behandeln.
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Der korrekte Name des Departementes Herz und
Gefässe am Inselspital lautet: 
«Schweizer Herz- und Gefässzentrum Bern».
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